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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BauO Wr §49 Abs1;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Laut der Mitteilung des Magistrats der Stadt Wien sollte die Bescheidadressatin verp=ichtet werden, die ihr bekannt

gegebene Orientierungsnummer in einer bestimmten Form nächst dem Hauseingang bzw. Liegenschaftszugang

binnen 4 Wochen von der Verkehrs=äche aus lesbar anzubringen und stets lesbar zu erhalten sowie alle anderen

Orientierungsnummern zu entfernen. Dabei handelt es sich um eine die gesetzliche Verp=ichtung des § 49 Abs. 1 Wr

BauO konkretisierende hoheitliche Anordnung, welche jedenfalls im Streitfall mit vollstreckbarem Bescheid zu treBen

ist (Hinweis E vom 14. November 1958, VwSlgNF 4810 A).Laut der Mitteilung des Magistrats der Stadt Wien sollte die

Bescheidadressatin verp=ichtet werden, die ihr bekannt gegebene Orientierungsnummer in einer bestimmten Form

nächst dem Hauseingang bzw. Liegenschaftszugang binnen 4 Wochen von der Verkehrs=äche aus lesbar anzubringen

und stets lesbar zu erhalten sowie alle anderen Orientierungsnummern zu entfernen. Dabei handelt es sich um eine

die gesetzliche Verp=ichtung des Paragraph 49, Absatz eins, Wr BauO konkretisierende hoheitliche Anordnung, welche

jedenfalls im Streitfall mit vollstreckbarem Bescheid zu treffen ist (Hinweis E vom 14. November 1958, VwSlgNF 4810 A).
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